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216 Das Rote Kreuz.

Größe und ihre Form ermöglichen es, daß >

kleine Teile der bedeckenden Kleider oder

Haare mit in die Wunde hineingerissen wer-
den und mit ihnen die Eitererreger. Es
kommt also bei der Mehrzahl der Shrap-
nellverletzungen zu Infektionen, nicht selten

zn dem so gefürchteten Tetanus. Und wird

durch das Geschoß die Infektion nicht her-

vorgerufen, so ist der wesentlich weitere Wund-
kanal mit seinem weiten Einschuß der nach-

träglichen Infektion viel eher ausgesetzt als

> eine Gctvehrschußverletzung. Immerhin wird
heute bei sachgemäßer Anlegung des ersten

Verbandes doch häufig die Infektion von
Shrapncllwunden zu vermeiden sein. Glück-

licherweise ist die Prozentzahl der Shrap-
nellverletzungen in Schlachten gering gegen-
über den Gewehrschußverletznngen: nur bei

Belagerungen von Festungen, wo der Artil-
leriekampf eine große Rolle spielt, steigt sie.

(Aus der „Acrztl. Nierteljahrs-Rundschau".)

Leiters külks kür ösn Lcilkciu.

Kaum hat sich zwischen den Türken und

den Verbündeten der vorläufige Friede ein-
^

gestellt, so loht aufs neue die Kriegsfackel ^

empor und sendet ihren blutigen Schein bis s

in den Westen Europas hinein. Diesmal

sind es die Verbündeten selbst, die ob der

schönen Länderbeute uneinig, sich gegenseitig

das eroberte Land streitig machen. Und die-

jenigen, die eben Schulter an Schulter in

weithinaushallender Begeisterung einen ge-

wattigen Freiheitskrieg ausfochten, das ideale

Gut der Freiheit auf ihr Banner erhoben,

zanken sich heute um materiellen Vorteil.
Sind die Gründe, die zu diesem Bruderkrieg

führten, in unsern Augen kleinlich, so sind

um so größer die Folgen, und die Zeitungen
nassen von mörderischen Schlachten zu er-

zählen.

Das ist der Grund, warum in letzter

Zeit namentlich von serbischer Seite so drin-

gend um Entsendung von Aerzten gebeten

^
wurde.

Das Zentralsekretariat hat sich infolgedessen

aufs neue auf die Suche nach Chirurgen be-

geben müssen. Es haben sich in den letzten

Tagen folgende 14 Herren durch Vermittlung
des schweiz. Roten Kreuzes nach dem Kriegs-
schauplatz begeben: Dr. Persin, Payerne, Dr.
Brèguet, Biet, Dr. Bvurquin, Ehaup-de-Fonds,
Dr. Chappuis, Neuenburg, Dr. Stöcklin, Bin-
ningcn, Dr. Peillon, Neuenburg, Dr. Kühne,

Genf, Dr. Füglistaller, Ionen, Dr. Matthcp,
Neuenburg, Dr. Ferrière, Genf, Dr. Reber,

So lothurn, Dr. Streuli, Burgdorf, Dr. Po-
gaitaz, Bulle, und Dr. v. Reding, Luzern.

Wir sind überzeugt, daß sie den armen

Soldaten, die den politischen Hader ihrer
Regierungen mit ihrem Blut bezahlen müssen,

in ausgedehntem Maße Linderung bringen
werden.

kunàkeîsrkcàli.

Wie bekannt, ist der Ertrag der diesjäh-

rigen Bundesfeierpostkarten, die vom 20. Juli
hinweg auf den schweizerischen Poststellen

zum Preise von 20 Rappen zur Ausgabe

gelangen und deren jede in ihrer Art )„Rütli"
und „Bild aus dein Verzweiflungskampf von

1708") ein kleines Kunstwerk darstellt, durch

bnndcsrätliche Verfügung für die Bekämp-
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fling der Tuberkulose in unserm Land be-

stimmt worden und soll unter die Verein!-

gungen, die sich damit befassen/nach Maß-
gäbe ihrer Leistungen verteilt werden. Es

liegt daher im wohlverstandenen Interesse
dieser Vereine und der Tnberknlosebekämp-

fnng überhaupt, daß möglichst viele Karten

abgesetzt werden. Der allgemeine Verkauf
ans den Poststellen wird am besten dadurch

gefördert, daß das Publikum wiederholt in

wirksamer Weise (Zeitungsartikel, Aufrufe w.)

auf den wohltätigen Zweck der Kartenaus-
gäbe aufmerksam gemacht und so die Be-

geisterung für daS patriotische Unternehmen
des Bundesfeierkomitees geweckt wird. Der
Absatz kann aber auch durch direkten Ver-
trieb der Karten bei Anlaß der Bnndesfeier
am I. August oder bei einer andern in diese

Zeit fallenden Feierlichkeit vermehrt werden.

Es ist nämlich die Einrichtung getroffen,
daß die Sektionen des schweizerischen gemein-

nützigen Frauenvereins durch den Zentral-
Vorstand (Präsidentin: Fräulein B. Trüffel
in Bern) und die übrigen Vereinigungen und

Ligen gegen die Tuberkulose durch das Sekre-

tariat der schweizerischeil Zentralkommission

(Sekretär: Or. F, Ganguillct, schweizerisches

Gesundheitsamt, Bern) Bundesfeierpostkarten

zum ermäßigten Preise von 111 Rappen statt
20 Rappen das Stück (bei Bestellung von

mindestens 500 Stück) beziehen können. Die
Vereine können auf diese Weise sich eine

nicht zu verachtende Einnahme für ihre Zwecke

verschaffen und zugleich daS Gesamtergebnis
des Kartenverkaufs steigern, welches ihnen
wieder voll lind ganz zugute kommen wird,

Bestellungen sind möglichst bald, spätestens

bis zum 20. Juli aufzugeben, Sie müssen

von dem Präsidenten oder dem Sekretär der

betreffenden Vereinigung unterzeichnet sein

und genaue Angaben über Zahl und Art
der gewünschten Postkarten (wie viele Karten

„Rütli", wie viele ,,1798") enthalten. Der

Betrag für allfällig nicht verkaufte Karteil
wird vergütet oder in Abzug gebracht, wenn

dieselben bis zum 15. August an die Bezugs-
stelle zurückgesandt werden.

Bern, den 30. Juni 1913.

Dir à Wlwid der West. ZeàlàmWit
zur Nekümpfuilg der Werkul'ose.

5ckcirlà-IUerkblcitt.
s Herausgegeben von der zürcherischen Direktion des Gesundheitswesens.)

Der Scharlach ist eine ansteckende Krank-

heit. Der Erreger behält seine AnsteckungS-

fähigkeit monatelang in der Außenwelt.
Die Ueb ertragung erfolgt schon vom

Beginn der Krankheit ab durch Nasen-Rachen-

schleimauswurf; durch Kranke und Genesende

bei unmittelbarer Berührung, bei Aufenthalt
im gleichen Raum; durch Personen und

Sachen, welche kurz vorher mit dem Kranken

in näherer Berührung waren (Pflegepersonal,
Besuchende, Wäsche, Taschentücher, Kleider,

Geschirre, Spiclsachcn), Der Scharlach ist be-

sonders ansteckend zur Zeit der Schuppung.

Auch ganz leichte Fälle, die in ihrem
Verlaufe kaum eine Schuppung zeigen,
sind ansteckend.

Für den Transport von Scharlach-
Kranken dürfen keine öffentlichen Transport-
mittel (Droschken, gewöhnliche Eisenbahn-

wagen w.) benutzt werden. Hierfür find die

in den Gemeinden stationierten Krankenwagen

zu benützen, welche nachher samt Bettzeug zu

desinfizieren sind.

Das Krankenzimmer soll hell, geräumig,

leicht zu lüften sein, womöglich abseits vom

Verkehr des Hauses liegen. Vor dem Bezug
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